
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Rechtsstreit 

Joachim Lindenberg, Heubergstraße 1a, 76228 Karlsruhe als Kläger 

gegen 

 

Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesamt für Justiz als Beklagte, 

 

vorläufiger Streitwert 5.000 €, 

 

erhebe ich Klage und stelle die folgenden Anträge: 

 

1. die Beklagte zu verpflichten, über den Hinweis 2023 0000 1993 des Klägers zu entscheiden, 

2. die Beklagte zu verurteilen, die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

 

Begründung: 

 

Der Kläger hat mit Datum vom 03.07.2023 einen Hinweis bei der externen Meldestelle des Bundes, 

angesiedelt beim Bundesamt für Justiz eingereicht. Die letzte Sachstandsmitteilung stammt vom 

25.11.2024. Die Untätigkeit der Beklagten verletzt den Kläger in seinen Rechten aus dem Hinweisge-

berschutzgesetz. Damit sind die Klagevoraussetzungen des §75 VwGO gegeben. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Joachim Lindenberg, Heubergstraße 1a, 76228 Karlsruhe 

 

Verwaltungsgericht Köln 

Telefax 0221 2066-7000 

 

 

 

 

Karlsruhe, den 07.12.2025 

Joachim Lindenberg 

Heubergstraße 1a, 76228 Karlsruhe, Telefon 0721 98614618 

 


